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Wirtschaftsprüfung
Grundlagen 

http://controlling.uni-
graz.at/de/stud0/lehrveranstaltungsmaterialien/

 Wagenhofer/Ewert 2015. 
Alle Rechte vorbehalten. 



• 1.2

Ziele

 Darstellung der Funktion und der grundsätzlichen Probleme von 
Prüfungen

 Analyse der inhärenten Anreize von Managern und Prüfern und der 
Auswirkung der Prüfung in einem vertragstheoretischen Kontext

 Aufzeigen der strategischen Interdependenzen zwischen 
 Bilanzpolitik des Managers
 Prüfungspolitik
 Internen Kontrollsystemen 
 Publikationsqualität
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Rolle und Charakterisierung der 
Wirtschaftsprüfung (1)

 Die Empfänger einer Bilanz können die Verlässlichkeit der vorgelegten 
Zahlen und Angaben nicht ohne Weiteres annehmen

 Erfüllung der mit der Rechnungslegung intendierten Vorstellungen setzt 
Verifizierung der dortigen Zahlen und Angaben voraus

 Prüfung nach Leffson (1988):
„Prozess zur Gewinnung eines vertrauenswürdigen Urteils über gegebene 
wirtschaftliche Sachverhalte durch Vergleich eines vom Prüfer nicht selbst 
herbeigeführten Istobjekts mit einem vorgegebenen oder zu ermittelnden 
Sollobjekt und anschließender Urteilsbildung und der Urteilsmitteilung an 
diejenigen, die aufgrund der Prüfung Entscheidungen fällen.“
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Rolle und Charakterisierung der 
Wirtschaftsprüfung (2)

 Soll-Ist-Vergleich
 Istgröße: die vom Management vorgelegte Rechnungslegung
 Sollgröße: muss der Prüfer aus seinen Informationen über das Unternehmen, 

dessen Geschäfte, der Marktlage, den Transaktionen und den Hinweisen über 
denkbare künftige Entwicklungen erst unter Anwendung der regulativen 
Vorgaben ermitteln

 Vertrauenswürdigkeit des zu entwickelnden Urteils
 Regulative Vorgaben auf nationaler Ebene

 Gesetzgeber
 berufsständige Organisation der Wirtschaftsprüfer zB Wirtschaftskammer 

(WPK) oder Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
 Es resultieren Berufsgrundsätze und Prüfungsstandards

 Ergänzung durch internationale Fachorganisationen
 zB International Federation of Accountants (IFAC) 
 International Standards on Auditing (ISA)
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Prozess der Wirtschaftsprüfung

Auftragserteilung und  
Auftragsannahme

•Prüfungsplanung und
•Prüfungsdurchführung

•Urteilsbildung

•Urteilsmitteilung
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Prozess der Wirtschaftsprüfung
Phase 1

 Abschlussprüfer wird von den Gesellschaftern 
gewählt (§ 318 (1) dHGB)
 dh im Fall einer AG

 Aufsichtsrat schlägt einen Prüfer zur Wahl vor 
(§ 124 (3) dAktG) 

 Hauptversammlung wählt den Prüfer
 Nach der Wahl Erteilung des Prüfungsauftrags durch 

Aufsichtsrat
 Prüfer kann annehmen oder ablehnen

 Abwägen von Honorar und Risiken
 eventuelle Ablehnung muss unverzüglich erklärt werden 

(§ 51 dWPO )
 Im Fall einer Ablehnung bestellt das Gericht einen Prüfer 

(§ 318 (4) dHGB )

Auftragserteilung und  
Auftragsannahme

•Prüfungsplanung und
•Prüfungsdurchführung

•Urteilsbildung

•Urteilsmitteilung
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Prozess der Wirtschaftsprüfung
Phase 2

 Festlegung des Prüfungsprogramms in 
sachlicher, zeitlicher und personeller Sicht
 mit dem Ziel

 bis zum Endtermin mit hinreichender Sicherheit ein Urteil 
über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung fällen 
zu können

 Systemprüfungen und Einzelfallprüfungen
 Risikoorientierter Prüfungsansatz: Prüfungsrisiko = 

Inhärentes Risiko × Kontrollrisiko × Entdeckungsrisiko

 Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung (GoA) 

Auftragserteilung und  
Auftragsannahme

Prüfungsplanung und
Prüfungsdurchführung

•Urteilsbildung

•Urteilsmitteilung
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Prozess der Wirtschaftsprüfung
Phase 3

 Gesamturteil setzt sich aus einer Vielzahl von 
Einzelurteilen zusammen
 möglicherweise sind einzelne Positionen zulässig, andere 

nicht 
 Ob der Jahresabschluss als Ganzes zu beanstanden ist, wird 

von der Bedeutung abhängen, die den einzelnen Aspekten 
beizumessen ist

Auftragserteilung und  
Auftragsannahme

Prüfungsplanung und
Prüfungsdurchführung

Urteilsbildung

•Urteilsmitteilung
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Prozess der Wirtschaftsprüfung
Phase 4

 Urteilsmitteilung an die Adressaten 
 abgestufte Publizität:

 Umfangreicher und detaillierter Prüfungsbericht 
(§ 321 dHGB)

 Für Anleger/Öffentlichkeit Bestätigungsvermerk 
(§ 322 dHGB) 
 vor Verabschiedung des dKonTraG

Bestätigungsvermerk (§ 322 (1) dHGB)
 nach Verabschiedung des dKonTraG

Bestätigungsvermerk in Form eines  Bestätigungsberichts 
(§ 322 (2) dHGB)
– Im Fall einzelner Einwendungen  eingeschränkter 

Bestätigungsvermerk
– Im Fall schwerwiegender Einwendungen  Vermerk 

über die Versagung einer Bestätigung

Auftragserteilung und  
Auftragsannahme

Prüfungsplanung und
Prüfungsdurchführung

Urteilsbildung

Urteilsmitteilung
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Neue EU-Regelungen (1)

 2014 wurde die Verordnung für Unternehmen von öffentlichem 
Interesse und Änderung der Abschlussprüferrichtlinie verabschiedet 
(gilt größtenteils ab 2016 in allen Mitgliedstaaten unmittelbar)

 Änderungen bez. der Phasen der Abschlussprüfung:
 Auftragserteilung und Auftragsannahme: 

 grundsätzliche Verpflichtung zur externen Rotation nach 10 Jahren
 danach darf der Prüfer 4 Jahre lang das betreffende Unternehmen nicht 

mehr prüfen
 Die Wahl von Abschlussprüfern obliegt der Gesellschafterversammlung, 

die ihre Entscheidung auf einen Vorschlag des Verwaltungs- bzw 
Aufsichtsorgans stützt, der wiederum auf einer Empfehlung des 
Prüfungsausschusses basiert

 Zur Sicherung der Unabhängigkeit gibt es eine black list von Tätigkeiten, 
deren Erbringung grundsätzlich nicht mit der Prüfungstätigkeit beim selben 
Unternehmen vereinbar ist 
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Neue EU-Regelungen (2)

 Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung: 
 Die Prüfung ist grundsätzlich nach den International Standards on Auditing 

(ISA) durchzuführen
 Urteilsbildung

 Dafür sind keine besonderen Regelungen über die Anwendung der ISA 
hinaus vorgesehen

 Urteilsmitteilung: 
 Bestätigungsvermerk muss ausdrücklich eine Beschreibung wesentlicher 

Risiken für Falschdarstellungen enthalten
 es muss erläutert werden, inwieweit die Prüfung geeignet erschien, 

Unregelmäßigkeiten inklusive Betrug aufzudecken
 Erklärungen, dass keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht 

wurden, dass ansonsten die Unabhängigkeit gewahrt wurde und welche 
erlaubten Zusatzleistungen ggf realisiert wurden

 zusätzlicher Bericht, in dem der Prüfer detailliert über zahlreiche 
Detailaspekte der Prüfung Auskunft gibt
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Prozess der Wirtschaftsprüfung
Zusammenhänge zwischen den Phasen

 Zahlreiche, subtile Interdependenzen zwischen den Phasen der Prüfung
 Urteilsmitteilung nicht unabhängig von der Auftragserteilung für das nächste 

Geschäftsjahr
 Einbezug ökonomischer Faktoren durch den Prüfer

 Risiken eines möglichen Mandatsverlusts
 Andere Einflussfaktoren

 Risiko einer bewussten Verzerrung der Rechnungslegung durch das 
Management
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Prinzipal-Agenten-Modell (1)

 Einfaches binäres Prinzipal-Agenten-Modell
 Risikoneutraler Eigner beauftragt risikoscheuen Manager mit dem Management 

eines Produktionsprozesses
 Ergebnisse sind risikobehaftet und von der Arbeitsleistung des Agenten 

abhängig
 Zwei mögliche Ergebnisse xH und xL mit xH > xL > 0  

am Ende der Periode
 Agent kann zwischen zwei unbeobachtbaren Arbeitsleistungen 

aH und aL mit aH > aL > 0 wählen
 größere Arbeitsintensität  höhere Wahrscheinlichkeit 

für den Eintritt des günstigen Ergebnisses

( ) ( )H H H L H Lf x a f f f x a  
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Prinzipal-Agenten-Modell (2)

 Risikoneutraler Prinzipal möchte aH induzieren
 Agent bewertet Zahlungen s am Periodenende mit konkaver Nutzenfunktion U(s)
 Disnutzen des Agenten V(ai) mit V(aH) > V(aL) > 0
 Reservationsnutzen des Agenten U
 Kompensation s knüpft an Überschuss x am Periodenende an
 Optimale Lösung für Prinzipal 

 Entlohnungsstruktur so wählen, dass Agent bei Wahl der gewünschten 
Arbeitsleistung aH gerade seinen Reservationsnutzen erhält und

 er zwischen Wahl von aH und aL indifferent ist
 mit U(s(xi))  ui (i = H, L) ergeben sich Nutzenniveaus

   1H H L H Hu f u f V a U    

       1 1H H L H H H L L L Lu f u f V a u f u f V a         
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Prinzipal-Agenten-Modell (3)

 Auflösen nach uH und uL ergibt die dafür erforderlichen Kompensationen s(xH)
und s(xL)
 Offenbar muss uH > uL und s(xH) > s(xL) gelten
 Aus Sicht der Risikoteilung konstante Entlohnung für den Manager
 Bei unbeobachtbarer Arbeitsintensität allerdings keinerlei 

Anreizwirkungen zur Erbringung der hohen Arbeitsleistung
 Daraus folgt

Aus Motivationsgründen muss von der an sich optimalen 
Risikoteilung abgewichen werden
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Unbeobachtbarer Überschuss (1)

 Ergebnisse nur den Insidern bekannt 
 Zusätzliche Annahme im Modell

 Auch der am Periodenende anfallende Überschuss x ist zunächst nur dem 
Manager bekannt

 Überschuss kann nicht mehr zur Kontraktbestimmung verwendet werden
 Prinzipal kann nur eine konstante Entlohnung für den Agenten festsetzen
 keine Motivationswirkungen!

 Manager wählt aL

 Prinzipal muss auf zusätzliche erwartete Überschüsse verzichten
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Unbeobachtbarer Überschuss (2)

 Ausweg
 Agent dazu verpflichten, einen Bericht m über den erzielten Überschuss 

vorzulegen
 bei wahrheitsgemäßer Berichterstattung

 Kontrakt könnte im Idealfall an Berichte anknüpfen 
 dh exakt diejenigen Entlohnungen und Nutzenniveaus festlegen, 

die auch bei beobachtbarem Überschuss gewählt würden
 Aber: Entlohnungsrelation s(xH) > s(xL) macht Annahme einer 

wahrheitsgemäßen Berichterstattung zunichte
 Fazit: für den Prinzipal teurer als Verzicht auf eine überschussabhängige 

Kompensation

 H Hm x x L Lm x x
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Prüfungstechnologie (1)

 Prinzipal will vertraglich verwertbare Informationen über das 
Unternehmensergebnis generieren

 Annahme: Prinzipal kann Maßnahme zur Informationsbeschaffung 
mit Kosten von K einsetzen, um das Unternehmensergebnis am 
Periodenende zu ermitteln

 Möglichkeit 1
 Informationen in jedem Fall beschaffen
 gleicher Kontrakt wie bei beobachtbarem Ergebnis
 Agent erhält seinen Reservationsnutzen
 Zielerreichung des Prinzipals ist niedriger als bei beobachtbaren Ergebnissen 

(Informationskosten K)
 Fazit: Der permanente Einsatz der Informationsmaßnahme ist relativ teuer



• 1.19

Prüfungstechnologie (2)

 Möglichkeit 2
 Ursprünglich optimaler Kontrakt mit s(xH) > s(xL)
 jetzt inkl Verpflichtung zur Berichterstattung über x
 Problem: Gefahr der Falschberichterstattung
 Lösung: Wahrheitsgemäße Rechnungslegung 

durch Androhung einer Maßnahme beim Bericht  m = xH

 Informationsbeschaffungsmaßnahme nach gewissem Zufallsmechanismus 
(Randomisierung) einsetzen

 Bei Falschberichterstattung Sanktionen für den Manager (Nutzeneinbuße 
von )

 Die Wahrscheinlichkeit p für die Beschaffung der Ergebnisinformationen 
so wählen, dass der Agent keinen Anreiz hat, m = xH zu berichten, wenn 
tatsächlich xL erzielt wurde 

   1L H H Hu p u p u u p         
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Prüfungstechnologie (3)

 Interpretation der Informationsbeschaffung als Prüfungsmaßnahme
 Wird allerdings nie öfter als notwendig eingesetzt

 Diese Lösung ist dann sinnvoll, wenn
 p < 1 und 
 daher Gültigkeit der Relation  > uH – uL

H Lu up 



Daraus folgt
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Prüfungstechnologie (3)
 Ergebnisse

 Agent erhält s wie bei beobachtbarem Ergebnis
 wählt hohe Arbeitsintensität
 erzielt Reservationsnutzen

 Seine Rechnungslegung ist stets zutreffend, denn 
 xH wird bei Entlohnung s(xH) > s(xL) wahrheitsgemäß berichtet
 xL wird nicht verzerrt
 Bei optimalen Aktionen von Prinzipal und Agent kommt es 

niemals zur Verhängung von Sanktionen gegen den Manager 

 Prinzipal prüft niemals einen Bericht m = xL
 prüft nur günstigen Bericht m = xH

 prüft nur mit Wahrscheinlichkeit p
 Prüfungsergebnis stimmt stets mit Rechnungslegung überein
 Ex ante beträgt Wahrscheinlichkeit des Prüfungseinsatzes fH p
 Der erwartete Nachteil gegenüber der Situation, in der das Ergebnis allgemein 

beobachtet werden kann, beträgt fhpK
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Rational handelnder Prüfer (1)

 Prinzipal beauftragt einen Prüfer mit der Durchführung der Prüfung
 Einsatz des Prüfungsverfahrens durch Prüfer 

 Prüfer richten ihre optimale Politik so aus, dass ihre subjektive Zielerreichung 
optimiert wird

 Auch wenn vollkommene Prüfungstechnologie existiert, muss Prüfer es optimal 
finden, das Prüfungsergebnis wahrheitsgemäß zu berichten

 davon kann nicht ausgegangen werden, sofern der Prüfer nicht kontrolliert 
werden kann
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Rational handelnder Prüfer (2)

 Annahmen 
 Prüfer ist risikoneutral
 Prüfer maximiert erwarteten Überschuss aus den Prüfungsaktivitäten
 Einsatz der Prüfungstechnologie 

 ist unbeobachtbar und 
 verursacht dem Prüfer Kosten K

 Prüfer erhält vom Prinzipal als Honorar eine Prüfungsgebühr PG
 Prüfungsgebühr muss unter Berücksichtigung der Prüfungskosten 

zumindest Reservationsnutzen erreichen 
 Prüfungsgebühr kann von allen beobachtbaren Informationen abhängen 

( ausgewiesenes Ergebnis der Rechnungslegung und Prüfungsbericht)
 Manager legt Rechnungslegung vor
 Prüfer entscheidet über Prüfungseinsatz
 Optimale Kompensation des Agenten kann von seinem Bericht und vom 

Bericht des Prüfers abhängen
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Rational handelnder Prüfer (3)

 Analyse der sequentiellen Struktur
 Prüfer wird niemals die Prüfungstechnologie einsetzen

 Prüfer beobachtet zunächst Bericht m des Managers 
 Anschließend setzt er ggf das Prüfungsverfahren ein

 Prüfungsgebühr beträgt PG(m, r)
 Gegeben den Bericht m hat Prüfer unabhängig von seiner Prüfungsleistung den 

Anreiz, stets einen Bericht r*(m) abzugeben, für den gilt

 Manager wird diejenige Rechnungslegung vorlegen, für die gilt 

 Entlohnung faktisch unabhängig von Arbeitsleistung 
 Prüfer leistet nur die niedrige Arbeitsintensität

 Es lohnt sich nicht, einen Prüfer zu beauftragen

 
 

 
,

arg max ,
L Hr x x

r m PG m r




 
  

,
arg max ,
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Kontrolle der Prüfer (1)

 Beauftragung eines Prüfers nur dann ökonomisch sinnvoll, wenn
 der Prinzipal den Prüfer kontrollieren kann (Kontrolle der Kontrolleure)

 Annahmen
 Prinzipal kann eigenständige Kontrolltechnologie einsetzen
 Kontrolltechnologie verursacht Kosten C

 Auswirkungen 
 Falls Kontrolltechnologie = Prüfungstechnologie

 Manager berichtet wahrheitsgemäß
 Prüfer spart seine Prüfungskosten und legt identischen Bericht vor
 Bericht harmoniert auch mit dem Ergebnis der Kontrolltechnologie 
 Einsatz des Prüfungsverfahrens nur dann, wenn Manager einige seiner 

möglichen Berichtsausprägungen „poolt“
 Impliziert uninformative Rechnungslegung
 Faktisch Verzicht auf eine eigenständige Rechnungslegung
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Kontrolle der Prüfer (2)

 Falls Kontrolltechnologie Signal über Prüfungsintensität liefert, nicht 
aber über Unternehmensergebnis
 Kontrolltechnologie dann für Prinzipal wertvoll, wenn Prüfer 

beauftragt wird
 Prüfungsgebühr konstant
 Dem Prüfer drohen Sanktionen, wenn Prüfungsverfahren nicht 

gewählt wird 
 Verringerung der Prüfungsgebühr PG um p

 Prinzipal setzt Wahrscheinlichkeit pk für den Einsatz der 
Kontrolltechnologie so an, dass Prüfer nach Beauftragung gerade 
indifferent zwischen Einsatz und Nichteinsatz des 
Prüfungsverfahrens ist

   1 k p k k
p

KPG K PG p PG p p        
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Kontrolle der Prüfer (3)

 Eigenschaften der Lösung
 Prüfer wird Prüfungsverfahren einsetzen (gegeben die 

Kontrollwahrscheinlichkeit)
 Prüfer berichtet Prüfungsergebnis wahrheitsgemäß
 Kontrakt

 Manager erhält die Kompensationsstruktur s(xH) und s(xL), 
 Manager wählt hohe Arbeitsintensität
 Manager wird zur Rechnungslegung verpflichtet

 Anreize zur Falschberichterstattung werden korrigiert
 Bei m = xH wird mit Wahrscheinlichkeit p vom Prüfer geprüft
 Bei m = xL muss nicht geprüft werden
 Manager berichtet stets wahrheitsgemäß
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Ergebnisse der Modellbetrachtung (1)

 Ergebnisse
 Wert und Einsatzbedingungen von Rechnungslegung und Prüfung müssen 

gemeinsam beurteilt werden
 Prüfungseinsatz, Rechnungslegung und Anstrengungsniveaus von Manager und 

Prüfer werden über Kontrakte gesteuert, die aus einem subtilen 
Optimierungsprozess hervorgehen

 ohne Kontrollen der Prüfungstätigkeiten kein Wert von Prüfung
 Aber 

 Unmittelbare Anwendung der kontrakttheoretischen Ansätze 
auf reale Prüfungsprobleme kaum möglich 

 Szenarien sind zu komplex
 Nutzen der Modellanalyse: strukturelle Anreize, Interdependenzen und deren 

Konsequenzen sichtbar machen
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Ergebnisse der Modellbetrachtung (2)

 Realität
 kaum Prüfereinsätze und Prüferkontrakte nach vertragstheoretischen 

Argumentationsmustern beobachtbar
 Prüfungen der Rechnungslegung oftmals gesetzlich vorgeschrieben
 keine Möglichkeit für stochastische und ggf ergebnisabhängige Beauftragung 

eines Prüfers
 Variabilität der Prüfungsgebühren (als wesentliches Gestaltungsmerkmal 

optimaler Kontrakte) wird durch Berufsgrundsätze deutlich eingeschränkt
 Sinnvoll, Anreizprobleme im Prüfungsbereich mit Ansätzen zu behandeln

 bei denen explizit vereinbarte Kontrakte mit dem Prüfer keine 
entscheidende Rolle mehr spielen und

 die bestimmte institutionelle Voraussetzungen im Prüfungsbereich 
akzeptieren
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Prüfungsmethoden, Prüfungspolitik und 
Qualität der Rechnungslegung

 Analysegegenstand 

 bei vorab festgelegtem Prüfungshonorar
 Prüfer erhält Anreize für die Durchführung von ausreichenden Prüfungsaktivitäten 

durch eine mögliche Haftung bei Aufdecken von Mängeln
 Fokus liegt auf der Entscheidung zwischen Einzelfallprüfungen und 

Systemprüfungen
 Basismodell: Smith/Tiras/Vichitlekarn (2000)

 Konkrete Annahmen im Modell über die Eigenschaften der verwendeten 
Prüfungstechnologie ermöglichen explizite Lösungen

 Bedeutung der strategischen Interdependenzen für die Problemlösung 
werden deutlich

Optimale Rechnungslegung aus 
Sicht der Manager? Prüfungspolitik des Prüfers
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Modellstruktur (1)

 Manager kann die Rechnungslegung manipulieren
 Wahrscheinlichkeit (oder Stärke) einer Bilanzmanipulation
 Wahrheitsgemäße Spielraum Umfassende

Rechnungslegung Verzerrung
 Unentdeckte Verzerrung = Vorteil

 „Bonus“ B
 Erfolgsabhängige Entlohnungsverträge
 Verbesserungen seiner Verhandlungsposition auf dem Managermarkt
 Günstigere Kreditkonditionen ...

 Entdeckte Bilanzmanipulation = Nachteil
 Nachteil N
 Verringerung seiner Zielerreichung 
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Modellstruktur (2)

 Manager kennt den Zustand des Kontrollsystems genau
 Prüfer weiß zunächst nur, dass das Kontrollsystem mit der 

Wahrscheinlichkeit  (0 <  < 1) lückenhaft ist
 Zwei Prüfungsmethoden

 Einzelfallprüfung
 Systemprüfung

Verzerrungen möglich?

Problemlose Verzerrung umfangreiche Aktivitäten zur 
Manipulation (Kosten L)

Zustand des internen 
Kontrollsystems?

lückenhaft (l) dicht (d)
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Modellstruktur (3)

 Einzelfallprüfungen
 Dem Prüfer fallen direkte Kosten von e×k an

 kontinuierliche Aktivitätsvariable e  0
 direkten Prüfungskosten seien k je Einheit der Prüfungsaktivität 

 Potenzielle Fehler in der Rechnungslegung werden mit Wahrscheinlichkeit w(e)
aufgedeckt:

 Ableitungen

     1 exp 0w e be b    und  w(0) = 0

      exp 1 0w e b b e b w e        

        2 2exp 1 0w e b be b w e b w e            
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Modellstruktur (4)

 Zusammenhang von Aktivität des Prüfers und 
Entdeckungswahrscheinlichkeit (für b = 1)
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Prüfungsmethoden, Prüfungspolitik und 
Qualität der Rechnungslegung
Modellstruktur (4)
 Systemprüfung zusätzlich zu Einzelfallprüfungen

 Zustand des internen Kontrollsystems wird verlässlich offenbart
 verursacht direkte Kosten von SK
 Zielerreichung des Prüfers 

= Prüfungsgebühren PG – erwartete Prüfungskosten 
 Gebühren PG gegeben und konstant  Prüfer Kostenminimierer
 Neben direkten Prüfungskosten indirekte Kosten H (Haftung)

 Die Berichterstattung des Prüfers nicht als eigenständiges Entscheidungsproblem 
modelliert
 Prüfer berichtet wahrheitsgemäß über entdeckte Verzerrung
 veranlasst eine Korrektur der Rechnungslegung
 sonst Bestätigungsvermerk ohne Einschränkungen
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Analyse ohne Systemprüfung (1)

 Analyse von Rechnungslegungsverzerrung und Prüfungspolitik unter 
Ausblendung der Systemprüfung

 

lückenhaft

l d

e e

Kontrollsystem

Bilanzpolitik

Prüfungspolitik

dicht  

Wahrscheinlichkeit 
für eine Bilanz-
manipulation im 
Zustand l bzw d
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Analyse ohne Systemprüfung (2) 

 Zielerreichung des Managers Ui (für i = l, d)

 Bei dichtem Kontrollsystem Ergänzung um die Zusatzkosten L

Erwartete gesamten Prüfungskosten GK(e)

       1 1l dGK e ek w e H           

Ges. 
Verzerrungs-
wahrschein-

lichkeit

Wahrscheinlichkeit 
nicht aufgedeckter 

Fehler

Direkte 
Prüfungskosten

Erwartete Haftungsfolgen

Haftungs-
folgen

    1l lU B w e N w e        

    1d dU B w e N w e L         
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Analyse ohne Systemprüfung (3) 

 Nash-Gleichgewicht des Manager-Prüfer-Spiels
 Wahrscheinlichkeiten i* des Managers i maximieren seine zustandsbedingte 

Zielerreichung, gegeben das Prüfungsniveau e*
 Prüfungsniveau e* minimiert erwartete Prüfungskosten, gegeben die 

Managerstrategien i*
 Daraus folgt

 Für Manager meist nur Randlösungen optimal
 An der Stelle der optimalen Lösung e* muss für den Prüfer die Bedingung erster 

Ordnung erfüllt sein:

       1 1 0l dGK e k b w e H               

 Durchgängiger Verzicht auf Verzerrungen ist kein Gleichgewicht
 Prüfer haften mit positiver Wahrscheinlichkeit



• 1.39

Analyse ohne Systemprüfung (4) 

 Daraus folgt die notwendige und hinreichende Bedingung für Nash-Gleichgewicht 
mit permanenter Verzerrung der Rechnungslegung

 k N L N Lk bH
bH N B N B

 
   

 

 1 ( ) kw e
bH

   1 ( ) Nw e
N B

 
  1 ( ) N Lw e

N B
 

 


 Bei sicherer Verzerrung ergäbe sich

 Bei Übersteigen dieser Untergrenze besteht für den Prüfer selbst bei extremer 
Manipulationsgefahr kein Anreiz, umfangreich zu prüfen

  keine Abschreckung des Managers bei dieser Prüfungspolitik
  permanente Bilanzmanipulationen



• 1.40

Analyse ohne Systemprüfung (5) 
 Stochastische Verzerrung

 Prüfungskosten k beschränkt auf
k N

bH N B
 



Daraus folgt:

Verzerrungswahrscheinlichkeit ist dann:   1l d       

Für Prüfungsniveau folgt     
11 ( )

1l d

kw e
bH   


 

  
  

Bei lückenhaftem Kontroll-
system muss gelten

    
11 ( )

1l d

k Nw e
bH N B  


 

   
  

und
     

1
1 1l d l d

k N
bH N B


        

  
     

Bei dichtem Kontrollsystem besteht die gleichgewichtige 
Strategie des Managements darin, nicht zu manipulieren 0d

 



• 1.41

Analyse ohne Systemprüfung (5) 

Der Manager manipuliert nur bei lückenhaften Kontrollen

Im Gleichgewicht muss gelten:

 1 ( ) Nw e
N B

 


    
11 ( )

1 ll d
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  1l
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Das gleichgewichtige Prüfungsniveau erhält man mit:

    11 ( ) exp lnN N N Bw e b e e
N B N B b N

                 

Qualität der Rechnungslegung bzw Wahrscheinlichkeit unentdeckt 
bleibender Fehler

      Pr 1 1 ( )l d
kUF w e

bH
          



• 1.42

Analyse ohne Systemprüfung (6) 

 Ergebnis
 Je höher (niedriger) diese Fehlerwahrscheinlichkeit, 

desto geringer (höher) ist die Qualität der Rechnungslegung.
 Fehlerwahrscheinlichkeit steigt mit zunehmenden direkten Prüfungskosten
 Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt mit zunehmender Effizienz der 

Einzelfallprüfungen
 Fehlerwahrscheinlichkeit um so niedriger, je größer die erwarteten 

Haftungsfolgen H sind
 Für Qualität der Rechnungslegung sind nur Parameter des Prüfungsproblems 

relevant
 Gegenseitig optimalen Anpassungsreaktionen von Manager und Prüfer



• 1.43

Analyse mit Systemprüfung (1) 

 Vorangestellte 
Systemprüfung

 Perfekte Beobachtung 
des Kontrollsystems

 Adaptierte Einzelfall-
prüfungen durch Prüfer

 Verändertes Bilan-
zierungsverhalten 
des Managers

 

lückenhaft

l d

el ed

Kontrollsystem 

Bilanzpolitik 

Prüfungspolitik 

dicht  



• 1.44

Analyse mit Systemprüfung (2) 
Falls Prüfer vor Prüfung über lückenhaftes Kontrollsystem informiert

Erwartete Prüfungskosten:   ˆ 1l l l lGK w e H ke    

Bedingung erster Ordnung:   ˆ ˆ1 0l l lGK k b w e H      

Eine stets zutreffende Bilanzierung und eine sichere Manipulation können nicht 
gleichgewichtig sein

Bedingungen für das Gleichgewicht bei lückenhaften Kontrollen

  ˆ1 l
Nw e

N B
 



   1ˆ1
ˆl

l

kw e
bH 

  

optimale Manipulationshäufigkeit 
 ˆl l l

k N B
bHN

     
  

 Manager wird gegenüber Grundmodell weniger oft verzerren
aufgrund symmetrischer Information über Systemzustand

Optimales
Prüfungsniveau

     1ˆ ˆ ˆ1 exp lnl l l
N N Bw e be e e

N B b N
           



• 1.45

Analyse mit Systemprüfung (3) 
Optimalen Politiken im dichten Kontrollsystem

Erwartete Prüfungskosten:

Bedingung erster Ordnung:

  ˆ 1d d d dGK w e H k e     

  ˆ ˆ1 0d d dGK k b w e H      

Sichere Manipulation und sicher zulässige Bilanzierung können nicht gleichgewichtig 
sein.

 auch bei dichtem Kontrollsystem wird 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit manipuliert

Bedingungen für das Gleichgewicht bei dichtem Kontrollsystem

  ˆ1 d
N Lw e
N B


 


   1ˆ1
ˆd

d
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zustandsbedingte Verzerrungswahrscheinlichkeit  
 
 

ˆ ˆ ˆd l l

k N B N
bH N L N L

  
 

   
  



• 1.46

Analyse mit Systemprüfung (4) 

Optimale Intensität der Einzelfallprüfungen

     1ˆ ˆ ˆ ˆ1 exp lnd d d l
N L N Bw e b e e e e
N B b N L

              

Vergleich zu Lösung ohne Systemprüfung
 Manipulation nun auch bei dichtem Kontrollsystem
 weniger Manipulationen bei lückenlosem Kontrollsystem
 Gesamtwirkung für die Prüfungsqualität heben sich auf

         ˆ ˆˆ ˆPr 1 1 1l l d dUF w e w e  


       

    ˆ ˆ1 ,i i
kw e i l d

bH
    Für die optimalen Prüfungsniveaus gilt

Wahrscheinlichkeit 
unentdeckter Fehler

     Pr 1 Prk k kUF UF
bH bH bH

 


      



• 1.47

Bewertung des Gleichgewichts 

 Indifferenz zwischen den Nash-Gleichgewichten ohne und mit 
Systemprüfung für Manager

 Keine Indifferenz für Prüfer
 Wahrscheinlichkeit unentdeckter Fehler gleich
 Erwartete Haftungskosten gleich
 Unterschiede bei den direkten Prüfungskosten

 Offenbart die Systemprüfung dichte Kontrollen, wendet der Prüfer eine 
niedrigere Prüfungsintensität an
– geringere erwartete direkte Kosten für die Einzelfallprüfungen
– zusätzliche direkte Kosten SK für die Systemprüfung

 Prüfer zieht Systemprüfung vor, wenn gilt

   1 ln 1 lnN N L b SK
N L N k

                  



• 1.48

Bewertung des Gleichgewichts 

 Vergleich der Zielerreichungen mit und ohne Systemprüfung des 
Prüfers
 Je höher die Effizienz der Einzelfallprüfungen (je höher der Parameter b) ist, 

desto niedriger ist der Vorteil der Systemprüfung
 Je größer die direkten Kosten k je Einheit der Einzelfallprüfungen sind, desto 

eher ergibt sich ein Vorteil der Systemprüfung
 Je höher die Wahrscheinlichkeit  für das Vorliegen lückenhafter Kontrollen 

ist, desto niedriger ist der Vorteil der Systemprüfung
 Je größer die Zusatzkosten L für eine Manipulation durch den Manager bei 

dichten Kontrollen sind, desto eher lohnt sich eine Systemprüfung 
 Je höher die Nachteile N des Managers bei entdeckter Verzerrung sind, desto 

niedriger ist der Vorteil einer Systemprüfung 



• 1.49

Risikoorientierter Prüfungsansatz 

 Prüfungsrisiko
 ist durch die Parameter des Entscheidungsproblems des Prüfers determiniert
 hängt nicht davon ab, ob eine Systemprüfung stattfindet

 Entscheidung ob Systemprüfung oder nicht
 ist nicht abhängig vom Prüfungsrisiko
 geschieht nach Wirtschaftlichkeitsaspekten

Risikoorientierter Prüfungsansatz

Prüfungsrisiko = Inhärentes Risiko × Kontrollrisiko × Entdeckungsrisiko

Wahrscheinlichkeit für unentdeckte Fehler im Modell zuvor

Prüfungsrisiko =    Pr Pr kUF UF
b H



 




• 1.50

Risikoorientierter Prüfungsansatz

Inhärentes Risiko =  1l d l            

Kontrollrisiko = 1
Entdeckungsrisiko =  1 w e

 Fall ohne Systemprüfung

Inhärentes Risiko =
Kontrollrisiko = 1
Entdeckungsrisiko

 Fall mit Systemprüfung
Dichtes Kontrollsystem

ˆ ˆ ˆd l l
N

N L
    



     ˆ ˆ1 1 1d lw e w e w e     

Inhärentes Risiko =
Kontrollrisiko = 1
Entdeckungsrisiko

ˆl l   

   ˆ1 1lw e w e   

 Fall mit Systemprüfung
Lückenhaftes Kontrollsystem

Inhärentes Risiko und Entdeckungsrisiko 
sind beidseitig miteinander verknüpft


